
 
 
   
 

 

 
 

     
       

  
     

 Ihr Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz 
       
  

     
       

     
       

     
       

Sehr geehrter Herr Erdmann,  

 

am 04.03.2016 haben Sie einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz zum Thema 

„Kindergeldleistungen ins EU Ausland“ gestellt.  

 

Ihrem Antrag gebe ich statt und beantworte ihn wie folgt: 

 

Nach der Bestandsstatistik Kindergeld der Bundesagentur für Arbeit wurde seit 2012 

steuerliches und sozialrechtliches Kindergeld an Berechtigte, die keine deutschen 

Staatsbürger sind, in folgender Höhe gezahlt: 

 
 EStG BKGG 
Zeitraum Betrag in € Betrag in € 
Januar bis Dezember 
2012 

4.861.690.715,10 
Daten liegen nicht vor, da eine 
Trennung von Zahlungen nach dem 
EStG und BKGG erst ab dem Jahr 
2015 erfolgt. 

Januar bis Dezember 
2013 

5.033.798.210,08 

Januar bis Dezember 
2014 

5.222.007.876,77 
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SEITE 2 Januar bis Dezember 
2015 

5.779.895.292,17 39.250.030,00 

Januar bis Februar 2016 
(für EStG) 
bzw. März 2016 (für 
BKGG) 

1.009.881.250,44 10.644.792,00 

 
Zu dem Anteil, der davon auf Kindergeldberechtigte entfällt, deren Kinder im Ausland leben, 
liegen keine Daten vor.  
 
Kindergeldzahlungen der Familienkassen des öffentlichen Dienstes sind darin nicht enthalten, 
weil diese Angaben zur Staatsangehörigkeit der Eltern nicht melden müssen. 
 
Zur Anzahl der seit 2012 von Ausländern gestellten Anträge liegen keine Daten vor. 
 
 
 

Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Maaß 
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